
2 MVV MONATSKARTEN 9 UHR ZUR KOSTENLOSEN NUTZUNG 

für Otterfinger Bürgerinnen und Bürger 
 

 
Mit Beschluss vom 26. April 2022 hat der Gemeinderat dem Kauf von 2 MVV-

Monatskarten 9 Uhr zugestimmt. 

Die Monatskarten 9 Uhr können von Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde kostenlos 

ausgeliehen werden. Nachfolgend finden Sie die dafür geltenden 

Nutzungsbedingungen. 

Wer kann die MVV Monatskarte 9 Uhr ausleihen? 

Verfügbare Monatskarten 9 Uhr können von allen Bürgerinnen und Bürgern, die ihren 

Wohnsitz in Otterfing haben, ausgeliehen werden. Es können bis zu drei Kinder im Alter von 

6-14 Jahren mitreisen. 

Ein Rechtsanspruch zum Ausleihen der Monatskarte 9 Uhr besteht nicht. 

Für welchen Bereich gilt die Monatskarte 9Uhr? 

Gültigkeit: 

• Montag bis Freitag ab 9 Uhr (Sperrzeit von 6-9 Uhr) 

• am Wochenende rund um die Uhr 

• Beliebige Fahrten für die Tarifzonen M-5  

• Kostenlose Nutzung von Bussen, Tram, U-Bahn und S-Bahn 

Auf die einzuhaltenden Bedingungen des MVV wird hierzu verwiesen. 

https://www.mvv-muenchen.de/ticketshop-preise/zeitkarten-

abos/isarcard9uhr/index.html 

Wo kann man die Monatskarte 9 Uhr reservieren? 

Die Monatskarte 9 Uhr wird im Bürgerservicebüro des Rathauses, Münchner Str. 13 (Zimmer 

2 + 3) ausgegeben. 

Eine Vorabreservierung ist wie folgt möglich: 

• unter https://www.otterfing.de/mvv-marke-3/  

• per E-Mail an buergerservice@otterfing.de 

• Tel. unter 08024 9063-113 oder 08024 9063-114 oder 08024 9063-0 

Eine Vorabreservierung ist maximal vier Wochen im Voraus möglich. 

Abholung der Monatskarte 9 Uhr 

Die Monatskarte 9 Uhr kann während der Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros im 

Zimmer 2 abgeholt werden (Mo-Fr 8.45 – 12 Uhr sowie Do 14-18 Uhr). Bei der Abholung der 

Monatskarte 9 Uhr muss ein Personalausweis oder Reisepass vorgelegt werden und ein 

https://www.otterfing.de/mvv-marke-3/
mailto:buergerservice@otterfing.de


Formular mit den Daten des Nutzers (Haftungsbeschränkung) ausgefüllt werden. 

Minderjährige Nutzer benötigen bei der Abholung zusätzlich eine Einverständniserklärung 

mit Haftungsübernahme des/der Erziehungsberechtigen. 

Bei einer Abholung am Freitag kann die Monatskarte 9 Uhr das gesamte Wochenende genutzt 

werden. (Rückgabe spätestens montags um 8.30 Uhr) 

Wie erfolgt die Rückgabe der Monatskarte 9 Uhr? 

Die Rückgabe der Monatskarte 9 Uhr erfolgt entweder persönlich im Bürgerservicebüro 

am Folgetag um 08.30 Uhr. Bei Ausleihung am Wochenende erfolgt die Rückgabe am 

Montag um 8.30 Uhr. Die Karte kann auch in einem verschlossenem Kuvert in den 

Rathausbriefkasten eingeworfen werden, wenn das Kuvert mit Name und Vorname 

beschriftet wurde. 

Kann die Monatskarte 9 Uhr von einer anderen Person abgeholt bzw. zurückgegeben 
werden? 

Eine Abholung und Rückgabe der Monatskarte 9 Uhr ist auch durch eine andere Person 
möglich. 

Wie oft kann man die Monatskarte 9 Uhr ausleihen? 
 
Ausleihtage Montag - Donnerstag 

• Jeder Haushalt* kann pro Monat zweimal bis zu zwei Monatskarten 9 Uhr für einen Tag 

ausleihen.  

Ausleihtage Wochenende (Freitag – Sonntag) 

• Jeder Haushalt* kann pro Monat einmal bis zu zwei Monatskarten 9 Uhr für das 

Wochenende ausleihen. 

*Als Haushalt zählt jede zusammenwohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildende 

Personengemeinschaft sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften. 

 

 

Was passiert, wenn man die Monatskarte 9 Uhr verliert? 

Bei Verlust der Monatskarte 9 Uhr muss der Wert der Karte von der Person bezahlt werden, 

die die Karte ausgeliehen hat. Eine entsprechende Erklärung ist bei Abholung zu 

unterzeichnen. 

 
Die Gemeinde Otterfing behält sich bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen vor, 

diejenigen Nutzer von dem Verleih der Fahrkarten auszuschließen. 


